
                                     

Schwelm als flächenkleinste Kommune in Nordrhein-Westfalen ist eine familienfreundliche 

und landschaftlich reizvolle sowie verkehrsgünstig gelegene (mittlere kreisangehörige) Stadt. 

Sie hat rund 28.000 Einwohner und liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis an der Grenze zum 

Bergischen Land. Am Rande des Ruhrgebiets ist sie das Tor zu Westfalen. 

 

 

Gemeinsam suchen die diese Ausschreibung tragenden Parteien eine*n 

 

Bürgermeisterkandidat*in B4 (m/w) 
 

für die Bürgermeisterwahl am 13. September 2015. 

 

Wir sind eine starke überparteiliche Handlungsgemeinschaft, die von dem Willen getragen 

ist, die Entwicklung der Stadt Schwelm für alle Bürgerinnen und Bürger voranzutreiben. 

Dafür wollen wir die notwendigen Projekte mit einer kompetenten Verwaltungsleitung aktiv 

umsetzen.  

 

Die Bewerberin/der Bewerber sollte über einen für das Amt qualifizierenden Abschluss 

verfügen und mehrjährige Erfahrung in Führung und Steuerung in der Verwaltung einer 

öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder vergleichbaren privatrechtlichen Organisation 

besitzen. Erwartet werden Erfahrungen in der Personalentwicklung, Personalwirtschaft und 

Personalplanung sowie die Fähigkeit und Erfahrung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

zeitgemäßen Methoden zu führen. 

 

Gute kommunikative Fähigkeiten sollten der Bewerberin/dem Bewerber ebenso wenig 

fremd sein, wie die Fähigkeit, Projekte nicht nur zu planen, sondern auch konsequent 

umzusetzen. Ebenso sollte Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusammenarbeit im 

Verwaltungsvorstand, mit dem Rat und seinen Ausschüssen sowie den Bürgerinnen und 

Bürgern der Stadt vorliegen.  

 

Die Kandidatin/der Kandidat sollte in der Lage sein, überparteilich Brücken zu bauen. 

 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzte*r der Kernverwaltung. Zugleich 

ist sie/er Vorsitzende*r und Repräsentantin/Repräsentant des Rates. 

 

Es handelt sich um eine Wahlbeamtenstelle auf Zeit, die der Besoldungsgruppe B4 

zugeordnet ist. Daneben wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt. 

 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern in 

allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahl und nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl gewählt. Die Wahlzeit beträgt fünf Jahre. Die Wahl findet am 13. September 

2015 statt. Eine eventuelle Stichwahl ist vorgesehen für Sonntag, den 27. September 2015. 

Die Amtszeit beginnt am 21. Oktober 2015. 

 



                                     

Wählbar ist, wer u.a. 

 

1. am Wahltag Deutscher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder wer die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt und eine Wohnung 

in der Bundesrepublik Deutschland innehat,  

 

2. am Wahltag das 23. Lebensjahr vollendet hat. 

 

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber richten Ihre Bewerbung bitte bis zum 26.01.2015 in 

digitaler Form an folgende Adresse: 

 

buergermeister@zukunft-schwelm.de 

Selbstverständlich sichern wir allen interessierten Bewerberinnen und Bewerbern umfassende 

Vertraulichkeit zu. 

 

Zur Klärung von Detailfragen stehen die Partei- und Fraktionsvorsitzenden gerne zur Verfügung. 

Oliver Flüshöh (CDU), flueshoeh@gmx.de, 0172 – 284 98 37 

Marcel Gießwein (Grüne), m.giesswein@gruene-schwelm.de, 0172 – 532 77 95 

Michael Schwunk (FDP), michael.schwunk@web.de, 0163 – 451 19 31 

Jürgen Kranz (SWG/BfS), kranztec@t-online.de, 02336 – 8 33 63 

                      

 


